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Mietvertrag

zwischen dem

Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband Odenwaldkreis e.V., 

Illigstraße 11, 64711 Erbach

und

Herrn / Frau __________________________

geboren am: ______in: __________________

im folgenden Bewohner / Bewohnerin genannt, wird folgender Vertrag geschlossen:

1. Aufnahme

Das DRK nimmt Herrn/Frau

in die Betreute Wohngemeinschaft in Michelstadt, Rossbacher Weg 9, (BWG 2) auf.

Das DRK stellt Herrn/Frau

ein Zimmer im Obergeschoss des Hauses Rossbacher Weg 9, 64720 Michelstadt, zur Nutzung zu Wohnzwecken zur Verfügung. 

Ferner hat der Bewohner / die Bewohnerin das Recht auf Zugang und Nutzung aller gemeinschaftlich genutzten Räume (Küche, Bad, WC und Flur). 

Eine Untervermietung ist nicht gestattet. Das Mitbewohnen der angemieteten Räume durch  Dritte ist untersagt.

Das Halten von Haustieren ist grundlegend mit dem DRK abzusprechen.

Das DRK nimmt den Bewohner zum __________________ auf.

Der Bewohner / die Bewohnerin erhält _____ Schlüssel: 

1 Wohnungs-/ Zimmerschlüssel, 1 Briefkastenschlüssel.

Im Falle des Verlustes haftet er / sie. 

Das Mietverhältnis gilt nur in Verbindung mit der zwischen den Vertragspartnern 

am __________________ geschlossenen Betreuungsvereinbarung. 

2. Miet- und Nebenkosten

Die Nebenkosten werden auf die Bewohner/innen umgelegt. Bei übermäßigem Verbrauch, können die Nebenkosten dem Mieter nachträglich in Rechnung gestellt werden.

Der/die Bewohner/in zahlt die jeweils anfallende Miete – inklusive aller Nebenkosten- 590,00 Euro monatlich im Voraus bis spätestens zum 4. Werktag des jeweiligen Monats. 

Für das durch das DRK zur Verfügung gestellte Zimmer zahlt der Bewohner / die Bewohnerin folgende Entgelte:


Die Kaltmiete beträgt monatlich 




400,00 Euro.


Die Kalten Nebenkosten betragen monatlich


70,00 Euro

(Darin enthalten: Sonst. NK. Wasser, Kanal, Müllgebühren, Grundsteuer, Versicherung Übernahme der Schönheitsreparaturen des Vermieters pauschal/mtl.) 

Heizung







 70,00 Euro

Strom 








50,00 Euro

Zu Beginn des Mietverhältnisses sind zwei Monats-Kaltmieten Kaution in Höhe von 800,- Euro zu entrichten. Diese wird nach Einhalten der Vertragsregelung, sofern bei Auszug keine Mängel festgestellt werden, zurückzuerstatten.
Die Kaution (800,-Euro) sowie die monatlichen Mietkosten (590,00 Euro, Kalt- & Warmmiete inklusive Strom) sind auf das folgende Konto unter Angabe des Verwendungszweckes zu überweisen:

DRK Kreisverband Odenwaldkreis

Sparkasse Odenwaldkreis 

IBAN: DE10 5085 195 200 0000 80 86

BIC: HELADEF 1ERB

3. Kündigung

Das Vertragsverhältnis kann spätestens am 15. eines Kalendermonats für den Ablauf des nächsten Monats schriftlich gekündigt werden oder endet mit der Auflösung des Betreuungsvertrages.

Das DRK ist berechtigt, das Vertragsverhältnis aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist zu kündigen, wenn

· das DRK die Betreuung einstellt, wesentlich einschränkt oder die Fortsetzung des Vertrages für das DRK eine Härte bedeuten würde.

· der Gesundheitszustand des Bewohners/ der Bewohnerin sich so verändert hat, dass eine sachgerechte Betreuung im Haus durch die zuständige pädagogische Fachkraft nicht mehr möglich ist,

· der/die Bewohner/in seine/ihre Pflichten, insbesondere Betreuungsleistungen durch das DRK anzunehmen und dadurch an der Erreichung der Betreuungsziele mitzuarbeiten, schuldhaft so grob verletzt, dass dem DRK die Fortsetzung des Vertrages nicht mehr zugemutet werden kann. 

Die Kündigung bedarf der Schriftform und ist zu begründen.

4. Inventar

Das Inventar, das dem/der Bewohner/in überlassen wird, steht im Eigentum des DRK. Hierbei handelt es sich um folgende Gegenstände:

Das Inventar ist seitens des Bewohners / der Bewohnerin pfleglich zu behandeln. 

Für etwaige Schäden haftet der Bewohner / die Bewohnerin. 

Bei Auszug ist das Zimmer sauber zu übergeben. 

Sollte eine Reinigung nötig sein, werden von der Kaution 60,00 Euro einbehalten. 

5. Zusatzvereinbarung

Im Falle der fristlosen Kündigung aus der Betreuten Wohngemeinschaft sind die persönlichen Gegenstände innerhalb von 10 Tagen aus der Wohnung zu entfernen. Ansonsten behält sich das DRK vor, die Sachen zu entsorgen.

Bei Verstößen gegen die Hausordnung ist das DRK zur fristlosen Kündigung des Vertragsverhältnisses berechtigt.

Sollte den MitarbeiterInnen Verdacht auf „Leben in Gefahr“ kommen, so kann ein Mitarbeiter/ eine Mitarbeiterin mit einer weiteren Person (vier-Augen-Prinzip) mit dem Generalschlüssel das Zimmer betreten. 

6. Hausordnung

Die Hausordnung ist Teil des Vertrages. Der/ die Bewohner/in erhält hiervon ein Exemplar und erkennt sie mit seiner/ihrer Unterschrift an.

Erbach, den _____________________

________________________________         _____________________________
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